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A n,f rag e b'e a n t w 0 r t "ti 1 «-

Die Arrtrage der Abg. Dro P f e i f e r uru1 a..ossen an die Bundea.,.. 

regierung, betreffend die eheste Einbringung einer Regferw1gSvorlage eines. 

13esatzungsschädengesetzes, beantwortet Bundeskanzler Ing. Raa b im Einver

nehmen mit dem Bundesm1nisterium für Finanzen namens der Bundesregierung wie 
folgt, 

Der Enb'urf zum 13esatzungssohä.dengesetz tat ~llon vor Absohlues des 

Staatsvertrages in seinen wesentlichen Teilen fertigges~~llt gewesen. Duroh 

den Abschluss des Staatsvertrages ä.nderte siohjedooh die Lage für die gesetz

liche RegelWlß der 13esatzuDgssohäden insofernt.", als das Gesetz die -Bedeutung 

eines Durohführungsgesetzes zu ArtG24 (2) des Staatsvertrages erhält und nun

mehr die Frage zu prüfen 1st, inwieweit dieses Durohf'ührungsgesetz präjudizielle 

Bedeutung für die Regelung anderer Entsohäd~spflichten naoh dem Staatsvertrag 

erlangen ~nnte. 

, Deshalb und wegen der vordringlichen legislativen Arbeiten. 'welche . 

die Ubernahma des Deutschen Eigentums erforderlich machen, ferner wegen der Not

wendigkeit, einen Uberbliok über die Last,en zu gew~en, welche der Staatsvertrag 

für den BundeBhaushal~ mit ~ioh bringt, bevor die gesetzliehe Regelung der Be

satzungs schäden vorgenommen wird, konnte dieser Gesetzentwurf nicht .. wie 

vorgesehen - in der Frühjahrssess'ion im Parlament eiftgebracht werden, sondern 

wird erst in der Herbstsession diesem vorgelegt werden. 
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